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§/Artikel/Anlage 

Art. 9 

Inkrafttretensdatum 

01.02.2008 

Text 

Artikel 9 

Kosten 

Soweit in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, trägt jede Vertragspartei die ihr aus der Anwendung 
dieses Abkommens entstehenden Kosten selbst. 


